
Kleiderordnung

Eine deutsche Frau schminkt sich nicht! Eine deutsche Frau raucht nicht! Ein 

deutsches Mädchen trägt zusammengerollte Zöpfe und BDM-Tracht: langer 
schwarzer Rock, weiße Bluse, schwarzes Halstuch! 

Ein deutscher Junge trägt den HJ-Dienstanzug: kackbraunes Hemd, schwarzes 
Halstuch mit geflochtenem Lederknoten, rote Hakenkreuzarmbinde, kurze 

schwarze Hosen, Kniestrümpfe! 

Haupthaar auf Streichholzlänge, oberhalb der Ohren zwei Fingerbreit 

kahlrasiert! Ist bereits Vorschrift in Hamburg und später auch anderswo, 

Friseure müssen Jungen diesen Pottschnitt verpassen.

„So ist es … untragbar, dass es noch Jungen gibt, die … mit einer weiblichen 

Tangofrisur oder einer sog. Künstlermähne herumlaufen. … Ich habe deshalb 
angeordnet, … dass ab sofort jeder Jugendliche kurzen Haarschnitt zu tragen 

hat. Wer sich dieser Anordnung widersetzt, wird nach der 

Kriegsdienstanordnung der Hitler-Jugend wegen Befehlsverweigerung bestraft.“

(Anordnung des Kreisschulungsamtes der NSDAP-Eichstätt vom 15. März 

1944)


